
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Streit (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/6904 –

Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot für Lkw

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/6904 – vom 12. Juli 2023 hat folgenden Wortlaut:

Auf der Verkehrsministerkonferenz am 9./10. Oktober 2007 in Merseburg wurde beschlossen, den Bund zu einer Änderung der 
Straßenverkehrsordnung bezüglich des Sonntagfahrverbots für Lastkraftwagen über 7,5 t zu bewegen.
Dabei sollte der Passus aufgenommen werden, das Lkws die Ausrüstungs- und Ausstellungsgegenstände sowie Lebensmittel für Mes-
sen, Ausstellungen und Volksfeste, sportliche oder kulturelle Veranstaltungen transportieren, vom Sonntagsfahrverbot ausgenom-
men sein sollen. Der gemeinsame Konsens aller Länder war, dass dies möglichst unbürokratisch umgesetzt werden sollte.
Im Zuge der kürzlich veröffentlichten Ernte-Ausnahmeregelungen ist das Thema durch eine Information des Landesbetriebs Mobilität 
nochmals an die Kreisverwaltungen herangetragen worden.
Daher frage ich die Landesregierung:
1. Gibt es seitens der Landesregierung eine geänderte Sichtweise gegenüber dem damaligen Beschluss der Verkehrsministerkonferenz?
2. Wenn ja, wodurch ist die verschärfte Regelung begründet?
3. Wer hat gegenüber dem Landesbetrieb Mobilität eine verschärfende Auslegung der bisherigen Praxis angeordnet?
4. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden in den letzten fünf Jahren in den Landkreisen Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm, 

Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifelkreis und der Stadt Trier ausgestellt (bitte für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 je Land-
kreis/Stadt auflisten)?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung 
mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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